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Planzeichenerklarung

Art der baulichen Nutzung
(§ 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB, §§ 1-11 BauNVO)

Sonderbauflachen "Aufbereitung Agrarprodukte”

Grinflachen (§ 5 Abs. 2 Nr. 5 und Abs. 4 BauGB)

Private Griinflachen

Planungen, Nutzungsregelungen, Mallnahmen und Flachen

fur Malnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung

von Natur und Landschaft (§ 5 Abs. 2 Nr. 10 und Abs. 4 BauGB)
Umgrenzung von Flachen fiir MaR-

 E— nahmen zum Schutz, zur Pflege und

H zur Entwicklung von Boden, Natur und

T TTT Landschaft

H

Sonstige Planzeichen

Geltungsbereich der Anderung des
Flachennutzungsplanes

Es gilt die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017
(BGBI. 1 S. 3786), die zuletzt durch Artikel 2 des
Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 176)
gedndert worden ist.
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Biogasanlage

Flachennutzungsplan 31. Anderung

Gemeinde Grasberg
Bereich: Bebauungsplan Nr. 52 "Waorpedorfer Stralte 31, Cordes-Grasberg" - Vorentwurf -

Praambel
Auf Grund des § 1 Abs. 3 des Baugesetzbuches (BauGB) i. V. m. § 58 des Niedersachsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der

Gemeinde Grasberg diesen Flachennutzungsplan, bestehend aus der Planzeichnung, beschlossen.

Grasberg, den ...............

(Schorfmann)
Blrgermeisterin

Aufstellungsbeschluss

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Grasberg hat in seiner Sitzung am ............... die Aufstellung der 31. Anderung des Flachennutzungsplanes
beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss ist gemal § 2 Abs. 1 BauGB am ............... ortstiblich bekannt gemacht worden.
Grasberg, den ............... (Schorfmann)

Birgermeisterin

Planunterlage

Kartengrundlage: Amtliche Karte (AK5) Herausgeber: Landesamt fiir Geoinformation und Landentwicklung
MaRstab: 1:5.000 Niedersachsen
Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niederséchsischen Regionaldirektion Ottersberg
Vermessungs- und Katasterverwaltung
Jahr 2020 ®en
Planverfasser
Der Entwurf des Bauleitplanes wurde ausgearbeitet von
’ (@] Vahrer Stralle 180 28309 Bremen
Tel.: (0421) 43 57 9-0 Internet: .instara.de
%\SQQ: nmgt@ l i a Fax.:((0421)) 454684  E-Mail: im&;ns\ara.de
. 6’0(\?" Bremen, den 31.07.2023 (instara)
-b\Qe' Offentliche Auslegung
@ Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Grasberg hat in seiner Sitzung am ............... dem Entwurf der 31. Anderung des Flachennutzungsplans und
&«3‘5 der Begriindung zugestimmt und seine 6ffentliche Auslegung geman § 3 Abs. 2 BauGB / § 4a Abs. 3 Satz 1i. V. m. § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen.
= Ort und Dauer der 6ffentlichen Auslegung wurden am ............... ortsiiblich bekannt gemacht.
Der Entwurf der 31. Anderung des Flachennutzungsplanes mit der Begriindung und die wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellung-
nahmen haben vom ............... biS .veviiiis gemal § 3 Abs. 2 BauGB offentlich ausgelegen.

Grasberg, den ...............
(Schorfmann)

Blrgermeisterin

Feststellungsbeschluss
Der Rat der Gemeinde Grasberg hat nach Priifung der Stellungnahmen geméaR § 3 Abs. 2 BauGB die 31. Anderung des Flichennutzungsplans nebst
Begriindung in seiner Sitzung am ............... beschlossen.

Grasberg, den ...............
(Schorfmann)

Blrgermeisterin

Genehmigung
Die 31. Anderung des Flachennutzungsplans ist mit Verfiigung vom heutigen Tage (AZ.: ........cccoovveeeenennnns ) mit MaRgaben / unter Auflagen / mit

Landkreis Osterholz

Beitrittsbeschluss

Der Rat der Gemeinde Grasberg ist den in der Genehmigungsverfligung vom ............... (AZ.: e ) aufgefuihrten Maflgaben / Auflagen /
Ausnahmen in seiner Sitzung am ............... beigetreten.

Die 31. Anderung des Flachennutzungsplan und die Begriindung haben wegen der MaRgaben / Auflagen vom ............... biS .vveeiiiens gemal § 4 Abs. 3
Satz 1i. V. m. § 3 Abs. 2 BauGB &ffentlich ausgelegen. Ort und Dauer der 6ffentlichen Auslegung wurden am ............... ortsiiblich bekannt gemacht.

Grasberg, den ...............
(Schorfmann)

Blrgermeisterin

Bekanntmachung
Die Erteilung der Genehmigung der 31. Anderung des Flachennutzungsplans ist gemaR § 6 Abs. 5 BauGB am ............... ortsliblich bekannt gemacht
worden. Die 31. Anderung des Flachennutzungsplans ist damitam ............... wirksam geworden.

Grasberg, den ...............
(Schorfmann)

Burgermeisterin

An der Wérpe

Verletzung von Vorschriften
Innerhalb von einem Jahr nach Wirksamwerden der 31. Anderung des Flachennutzungsplans ist die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften
beim Zustandekommen der 31. Anderung des Flachennutzungsplans und der Begriindung nicht geltend gemacht worden.

Grasberg, den ...............
(Schorfmann)

Burgermeisterin
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Diese Ausfertigung stimmt mit der Urschrift Gberein:




	Pläne und Ansichten
	Layout1


